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Verfügung Dienstausweis 
 

 

Der Dienstausweis der Stadt Halberstadt mit der Nummer 71, ausgestellt auf Frau 

Diana Berg, ist verloren gegangen und wird  

 

für ungültig erklärt. 

 

 

 

 

Halberstadt, 25.06.2025       Günther 

Fachbereichsleiter 
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Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Halberstadt 
 

 

Präambel 
 

Aufgrund des § 10 i. V. m. §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288 ff.), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 166) hat der 
Stadtrat der Stadt Halberstadt in seiner Sitzung am 03. April 2025 folgende 
Änderungssatzung zur Hauptsatzung in der Fassung vom 01.07.2019 beschlossen. 
 

Artikel 1 
 
Nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Ziff 1 wird eingefügt: 
 
2a. die Festsetzung des Entgeltes im Einzelfall, sofern kein Anspruch aufgrund eines 
Tarifvertrags besteht. Grundlagen für die Entscheidung sind – unter Beachtung der 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel – die von der VKA erlassenen 
Arbeitgeberrichtlinien, soweit diese von der Kommunalaufsichtsbehörde gem. § 76 
Abs. 4 KVG LSA zur Anwendung zugelassen wurden. Der Oberbürgermeister teilt 
seine Entscheidung dem Stadtrat mit. 
 

Artikel 2 
 
§ 15 Abs. 1 wird um einen weiteren Satz ergänzt: 
 
Die Ortschaft Aspenstedt führt auch die niederdeutsche Bezeichnung „Assenstidde“. 
 

Artikel 3 
 
Die Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
Halberstadt, 03.04.2025   Siegel   Daniel Szarata 
          Oberbürgermeister 
 


